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1 Vorwort der Stiftung Standortsicherung 
 
Was bewegt einen Menschen, Gutes zu tun? Warum unterstützen einzelne Personen oder 

Institutionen Projekte, die sonst vielleicht nicht möglich wären? Manch einer engagiert sich 

im Kleinen wie beispielweise in Vereinen, andere wieder finden einen nachhaltigeren Weg 

für ihr Engagement und gründen eine Stiftung. Eine Studie des Bundesverbandes der 

Deutschen Stiftungen hat sich im Jahr 2015 mit diesem Thema auseinandergesetzt und 

StifterInnen hinsichtlich ihrer Motive für ihr gemeinnütziges Engagement und der Gründe, 

warum sie eine Stiftung ins Leben rufen, befragt. 

Dabei spielen oft nicht nur ein Motiv, sondern mehrere Faktoren eine Rolle. Stiftende sind 

meist Idealisten. Diese Menschen agieren aus dem Gefühl heraus, gesellschaftliche Ver-

antwortung wahrzunehmen und möchten etwas zurückgeben. Sie lassen sich von ihrem 

Mitgefühl und ihren Wertvorstellungen leiten und wollen bestimmte Themen voranbrin-

gen, die oftmals eng mit der eigenen Lebensgeschichte verbunden sind. Persönliche Erleb-

nisse, Dankbarkeit oder der Wille ein konkretes Problem lösen zu wollen, sind dabei maß-

gebliche Treiber und dabei genauso anzutreffen wie die Aussage, „ich wollte etwas bewe-

gen“. 

Die Gründung einer Stiftung bietet diesen Personen die Möglichkeit, „ihre“ Themen nach-
haltig zu platzieren. Selbstbestimmt über die Verwendung des eigenen Vermögens zu ent-

scheiden, ist genauso wichtig, wie der Wunsch, etwas Bleibendes zu schaffen. Die klassi-

sche Nachlassregelung, Veränderungen im persönlichen Lebensweg bis hin zu plötzlichen 

Vermögenszuwächsen bieten entsprechende Anlässe, sich mit den unterschiedlichen stif-

terischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. 

Bei der Gründung einer Treuhandstiftung oder eines Stiftungsfonds sind Vertrauen, per-

sönliche Nähe, eine sehr gute Betreuung, Expertise und Erfahrung wichtig. Als Treuhände-

rin bietet die Stiftung Standortsicherung die Beratung in inhaltlichen Fragen und achtet 

darauf, dass der Stiftungszweck im Sinn des Stiftenden erfüllt wird. 

Die Stiftung Standortsicherung fördert und unterstützt stifterisches Engagement. So ver-

waltet sie mittlerweile acht Treuhandstiftungen und fünf Stiftungsfonds. Gegründet wur-

den sie von Privatpersonen und privaten sowie öffentlichen Institutionen. Unsere Stifter 

starteten in der Regel zu Lebzeiten, stocken das Stiftungsvermögen oftmals zu Lebzeiten 

auf und werden dies schließlich auch testamentarisch tun.  

So sind wir dankbar über das große Engagement unserer Stifter und dürfen inzwischen mit 

der Stiftung Standortsicherung 6,85 Mio. Euro an Stiftungsvermögen treuhänderisch ver-

walten. Umso mehr freut es uns, dass die gewählten Stiftungszwecke unserer Treuhand-

stiftungen andere Menschen ebenfalls begeistern. Von der Stiftungsarbeit inspiriert, haben 

unsere Treuhandstiftungen seit Bestehen 1,57 Mio. Euro an Spenden erhalten, die direkt 

der Projektarbeit zu Gute kommen. Daher schließen wir uns gern den Worten von Erich 

Kästner an: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 
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2 Die Idee der Stiftung der Hochschulgesellschaft für die Technische 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 

Seit 46 Jahren fördert die Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V. die Technische 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) in ihrer Entwicklung und unterstützt die Ausbil-

dung eines leistungsfähigen Nachwuchses in den unterschiedlichen Studiengängen.  

Um ihr Engagement in diesem Rahmen weiter zu intensivieren, hat sie am 4. Mai 2018 eine 

Treuhandstiftung gegründet. Mit der Verwaltung der Stiftung wurde die Stiftung Standort-

sicherung Kreis Lippe betraut. 

 
 

3 Die Stiftung der Hochschulgesellschaft für die Technische Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe stellt sich vor 

 

3.1 Stiftungszweck 

 
Die „Stiftung der Hochschulgesellschaft für die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe“ 
trägt den Zielen der Hochschulgesellschaft Rechnung und widmet sich der Förderung so-

wie Unterstützung der TH OWL bei ihren Lehraufgaben und wissenschaftlichen Entwick-

lungsvorhaben sowie in ihrer regionalen und überregionalen Profilierung.  

Förderungen fließen zum Beispiel in Stipendien, die Förderung begabter Kinder und Ju-

gendlicher, in die Unterstützung von Forschungsvorhaben und in die Förderung von Labo-

ren, Forschungsschwerpunkten und Instituten.  

Wichtig ist der Stifterin auch, die Hochschule, Gesellschaft und Wirtschaft weiter verstärkt 

in den Dialog zu bringen. 

 
 

3.2 Vorstand 
 

Der Vorstand der Stiftung besteht aus sieben Personen. Die Amtszeit der Vorstandsmit-

glieder beträgt vier Jahre. Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig. 

Mitglieder des Vorstands sind Prof. Dr. Andreas Niegel, Vorstandsvorsitzender der Hoch-

schulgesellschaft (Vorsitzender), Klaus Drücker, Mitglied des Vorstands der Hochschulge-

sellschaft (stv. Vorsitzender), Prof. Dr. Dieter Dresselhaus, Präsident der Hochschulgesell-

schaft, Prof. Dr. Jürgen Krahl, Präsident der TH OWL, Prof. Dr. Sven Hinrichsen, Mitglied des 

Vorstands der Hochschulgesellschaft, Marc-Henning Galperin, Mitglied des Vorstands der 

Hochschulgesellschaft und Dr. A. Heinrike Heil, Vertreterin der Treuhänderin. 

Der Vorstand traf sich am 25. November 2019 zu seiner Sitzung im Verwaltungsgebäude 

der Hochschule in Lemgo. Themen der Sitzung waren die Berichterstattung der Treuhän-

derin über Werbemaßnahmen und die Finanzplanung, das Stiftungsvermögen und die 
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Verwaltungsvergütung. Zudem wurde über die Mittelverwendung im Jahr 2019 entschie-

den. Beschlossen wurde die Verwendung der Stiftungsmittel in Höhe von 4.500 Euro für 

das Projekt Formular Sailing. Ein weiteres Thema war die Namensänderung der Stiftung 

auf „Stiftung der Hochschulgesellschaft für die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe“, 
da sich die Hochschule OWL in Technische Hochschule OWL umbenannt hat. 

 

 

3.3 Förderprojekte 
 
Die Stiftung hat 2019 erstmals eine Projektförderung beschlossen. Gefördert wird das Pro-

jekt Formular Sailing mit 4.500 Euro. Der Wettbewerb soll ähnlich dem Formula Student 

Germany, einem internationalen Konstruktionswettbewerb für Studenten, eingerichtet 

werden. Die Durchführung des Projekts startet jedoch erst im Jahr 2020.  

 
 

3.4 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Geschäftsstelle hat die Stiftung der Hochschulgesellschaft für die Hochschule Ostwest-

falen-Lippe auf die Internetseite der Stiftung Standortsicherung aufgenommen und einen 

Folder entworfen, der bereits zu Werbezwecken im Einsatz war.  

Zur Gründung hat sie zudem eine Pressemitteilung herausgegeben, die in den Medien ver-

öffentlicht wurde und die Nachricht auch über Facebook bekanntgegeben.  

 
 

3.5 Finanzen 
 
Stiftungsvermögen 

Die Stiftung verfügte zu Beginn über ein Kapital in Höhe von 200.000 € als Grundstockver-
mögen, das grundsätzlich ungeschmälert zu erhalten ist. Sie erhielt aus einer Vermögens-

übertragung (Deka-Kommunal Euroland Balance) eine Zustiftung über 50.288,28 €. 
Das Stiftungsvermögen ist außerdem wie im Vorjahr angelegt in den Fonds Allianz Stif-

tungsfonds Nachhaltigkeit, Deka-Stiftungen Balance, Deka Nachhaltigkeit Aktien und Floss-

bach von Storch-Stiftungsfonds (vgl. folgende Vermögensübersicht). 
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Der Depotwert zum 31.12.2019 beträgt 250.523 €. Damit verzeichnen die Anlagen in Sum-

me im Vergleich zum Einstandswert einen Gewinn von 1.102 € und im Vergleich zum Vor-

jahr von 13.660 €. Die Verluste aus dem Vorjahr sind also mehr als aufgeholt worden. 

 

Insgesamt wurde eine Rendite auf das eingesetzte Vermögen von 8,09% erzielt. Den größ-

ten Teil tragen hierbei die Kursgewinne mit 6,86% bei, die Erträge mit 1,23%. Der Stiftungs-

fonds Flossbach von Storch war dabei mit 2,75% der erfolgreichste, während die anderen 

jeweils rund 0,8% erzielten. 

 

Anlage 
Kurswert 
31.12.19 

Veränderung 
zum EK 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Kauf-
kurswert 

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit 49.383,60 € -36,62 € 1.789,20 € 49.420,22 € 

Deka Stiftungen Balance CF 78.680,00 € -716,80 € 2.506,00 € 79.396,80 € 

Deka Nachhaltigkeit Aktien CF 20.815,30 € 1.755,29 € 4.467,10 € 19.060,01 € 

Flossbach von Storch-Stiftung 51.717,60 € 462,00 € 4.897,20 € 51.255,60 € 

Deka-Kommunal Euroland Balance 49.926,72 € -361,56 €   50.288,28 € 

Summe 250.523,22 € 1.102,31 € 13.659,50 € 249.420,91 € 

 

Die am 10.10.2018 vereinbarten Anlagerichtlinien der Stiftung sehen vor, dass es in erster 

Linie Ziel des Vermögensmanagements ist, möglichst hohe regelmäßige Erträge zur Finan-

zierung der Stiftungsaufgaben zu erwirtschaften. Unter dieser Prämisse soll das Stiftungs-

vermögen in seinem realen Wert, also unter Ausgleich von Inflationseffekten erhalten wer-

den. Bei der Erfüllung dieser Anforderungen ist auf die Einhaltung eines angemessenen 

Verhältnisses von Ertrag und Risiko zu achten. Berechnet man das Stiftungsvermögen un-

ter Berücksichtigung der jeweiligen Inflationsraten, müsste es 257.443 € Ende 2019 betra-

gen. Es beläuft sich jedoch auf nominal 249.421 € bzw. 250.523 € zu Kurswerten. D.h. das 

Stiftungsvermögen ist aktuell nominal erhalten, für den realen Erhalt müsste zukünftig 

Geld in die freie Rücklage eingestellt werden. 

 

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit 49.420,22 € Stiftungskapital 200.000,00 €
Deka-Stiftungen Balance 79.396,80 € Zustiftung 50.288,28 €
Deka Nachhaltigkeit Aktien 19.060,01 €
Flossbach von Storch Stiftungsfonds 51.255,60 € Rücklage § 62, 1, 1 AO 4.500,00 €
Deka-Kommunal Euroland Balance 50.288,28 € Rücklage § 62, 1, 3 AO

Umschichtungsrücklage

Mittelvortrag aus 2018 1.931,10 €
Girokonto (DE40 4825 0110 0008 0395 88) 5.568,93 € Jahresergebnis 2019 -1.729,54 €

Summe 254.989,84 € 254.989,84 €

Vermögensübersicht zum 31.12.2019
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Insgesamt gilt für die Vermögensanlage der Grundsatz Sicherheit vor Rendite. In den Anla-

gerichtlinien wurden außerdem Vorgaben zur Risikobegrenzung gemacht. So soll eine 

Streuung über verschiedene Anlageklassen und Schuldner gewährleistet sein. Fonds bieten 

sich aufgrund der breiten Risikostreuung neben einzelnen Anleihen und Sparkonten an. 

Zur Risikostreuung sollen Anlagen nicht mehr als 15% des Stiftungsvermögens je Schuldner 

umfassen. 

 

Um den realen Kapitalerhalt langfristig zu sichern, dürfen in Substanzwerte wie Aktien bis 

zu 40% des Vermögens und Immobilien bis zu 10% des Vermögens (direkt oder indirekt 

über Fonds) angelegt werden. Die Stiftungsfonds definieren maximale Aktienquoten (Alli-

anz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit, Deka-Stiftungen Balance und Deka-Kommunal Euroland 

Balance 30%, Flossbach von Storch-Stiftungsfonds 35%), deren Ausschöpfung im Laufe des 

Jahres jedoch variiert. Der Aktienanteil im Depot beträgt damit maximal 36,4% bzw. zum 

Ende 2019 28,9% (Ist-Quote). 

 

Sofern ohne Einschränkung der Punkte Sicherheit und Rendite möglich sollen bei der Ver-

mögensanlage „nachhaltige Auswahlkriterien“ Beachtung finden. Dies erfolgt insbesondere 
über die beiden Fonds Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit und Deka Nachhaltigkeit Ak-

tien. 

 
 

Einnahmen 

Im Jahr 2019 wurden aus dem Stiftungsvermögen insgesamt Erträge erwirtschaftet in Höhe 

von 3.063,25 € (vgl. Übersicht). 

 

Anlage Kaufkurs 
Kauf-

kurswert 
Zinstermin 

Zins / Aus- 
schüttung 
pro Stück 

Ertrag 

Allianz Stiftungsfonds Nach-
haltigkeit 58,8336 € 49.420,22 € 19.04.2019 0,49 € 409,35 € 
Deka Stiftungen Balance 56,7120 € 79.396,80 € 18.01.2019 0,10 € 140,00 € 
      12.04.2019 0,10 € 140,00 € 
      19.07.2019 0,10 € 140,00 € 

      18.10.2019 0,20 € 280,00 € 
Deka Nachhaltigkeit Aktien 173,27 € 19.060,01 € 20.12.2019 1,39 € 152,90 € 
Flossbach von Storch-Stiftung 116,49 € 51.255,60 € 17.12.2019 3,20 € 1.408,00 € 
Deka-Kommunal Euroland 
Balance 63,98 € 50.288,28 € 20.12.2019 0,50 € 393,00 € 

Summe   249.420,91 €     3.063,25 € 

 

Für Depotgebühren waren 284,79 €, für die Kundenkarte 8 € zu zahlen. Aus der Vermö-

gensverwaltung verbleibt damit ein Überschuss von 2.770,46 €, der auch dem Jahreser-

gebnis entspricht (vgl. Kap. 5 Jahresabschluss 2019).  
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Zuzgl. dem Mittelvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 1.931,10 € standen damit im Jahr 
2019 für die Stiftungsarbeit rund 4.700 € zur Verfügung 

 

Mittelverwendung 

Es wurde eine Förderung des Projekts „Formular Sailing“ über 4.500 € zugesagt, deren Aus-
zahlung jedoch erst im Jahr 2020 erfolgt. Insofern ist hierfür eine Zweckrücklage gebildet 

worden. Zum Jahresende 2019 stehen für satzungsmäßige Zwecke damit noch 201,56 € zur 
Verfügung, die auf das Jahr 2020 vorgetragen werden. 

 

Der Stand des Girokontos beläuft sich zum 31.12.2018 auf 5.568,93 € und umfasst o.g. 

Zweckrücklage (4.500 €), den Mittelvortrag (201,56 €) sowie noch nicht angelegtes Stif-

tungsvermögen (867,37 €). 
 
 

4 Ausblick 
 
Im nächsten Jahr werden die ersten Erträge ausgezahlt, so dass die Stiftung der Hochschul-

gesellschaft für die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe erstmalig mit einer Förde-

rung den wissenschaftlichen Nachwuchs in unserer Region unterstützen wird. 
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5 Jahresabschluss 2019 
 

 
 
 

 

Ideeller Bereich 0,00 €
Geldspenden 0,00 €
Sachspenden 0,00 €

Vermögensverwaltung 2.770,46 €
Erträge Stiftungsvermögen 3.063,25 €
Depot-, Kontoführungsgebühren -292,79 €
Verwaltungsvergütung Treuhänder

Zweckbetrieb 0,00 €

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 0,00 €

Jahresüberschuss 2.770,46 €

Mittelverwendung 0,00 €

Jahresergebnis 2.770,46 €

Einnahmen-Überschussrechnung in Euro

Stiftung der Hochschulgesellschaft für die TH OWL

01.01.2019 – 31.12.2019

Mittelverwendungsrechnung in Euro

Stiftung der Hochschulgesellschaft für die TH OWL

01.01.2019 – 31.12.2019

+/- Mittelvortrag der Vorperiode 1.931,10 €
+/- Jahresergebnis 2.770,46 €
+/- Entnahme aus Rücklage nach § 62, 1, 1 AO 0,00 €
+/- Einstellung in Rücklage nach § 62, 1, 1 AO -4.500,00 €
+/- Einstellung in Rücklage nach § 62, 1, 3 AO 0,00 €

Für satzungsmäßige Zwecke noch zu verwendende Mittel 201,56 €
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6 Satzung 
 

Präambel 
 
Die Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V. hat die Stiftung gegründet, um die Ent-
wicklung der Hochschule Ostwestfalen-Lippe zu fördern und die Ausbildung eines leis-
tungsfähigen Nachwuchses in den an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe eingerichteten 
Studiengängen ideell und materiell zu unterstützen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den 
Austausch zwischen Hochschule, Gesellschaft und Wirtschaft zu fördern. Um diese Ziele zu 
verwirklichen, bemüht sich die Stiftung um weitere Zustiftungen. 
 
 

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung 

 
(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung der Hochschulgesellschaft für die Hochschule 

Ostwestfalen-Lippe“. 
 

(2) Sie ist eine nichtrechtsfähige Stiftung in der Verwaltung der Stiftung Standortsicherung 
Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold und wird folglich von dieser im 
Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten. 

 
(3) Die Stiftung hat ihren Sitz in Detmold. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
Gemeinnütziger Zweck 

 
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung in der Form der 

Förderung und Unterstützung der Hochschule Ostwestfalen-Lippe bei ihren Lehrauf-
gaben und wissenschaftlichen Entwicklungsvorhaben sowie ihrer regionalen und 
überregionalen Profilierung. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung der Volks- und 
Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe. Die Satzungszwecke entsprechen § 52 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO. Weiterer Zweck ist die Mittelbeschaffung i.S.d. § 58 Nr. 1 AO zur 
Förderung der vorgenannten Zwecke durch eine andere Körperschaft oder juristische 
Person des öffentlichen Rechts.  

 
(3) Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  
 

 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
 Förderung wissenschaftlich begabter Kinder und Jugendlicher, 
 finanzielle und ideelle Unterstützung von Studierenden, z.B. durch Gewährung von 

Stipendien oder Beihilfen zu Studienaufenthalten, 
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 Schaffung professioneller Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre, z.B. 
durch die Anschaffung benötigter Geräte und Materialien, 

 Qualifizierungs-, Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen, insbesondere für 
Professoren, Dozenten, wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches Personal, 

 Förderung von Laboren, Forschungsschwerpunkten und Instituten, z.B. bei der 
Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben, 

 Unterstützung von Forschungsvorhaben, insbesondere der wirtschaftsnahen, an-
wendungsorientierten Forschung, 

 Förderung des Dialogs und Erfahrungsaustauschs zwischen Wissenschaft, Wirt-
schaft und interessierter Öffentlichkeit durch eine gezielte Informations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, wie Veranstaltung von Symposien, Veröffentlichungen. 

 
(4) Die Zwecke müssen nicht gleichzeitig und im gleichen Maße verwirklicht werden. 
 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke.  
 
(2) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(4) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst oder durch eine Hilfsperson im Sinne des § 57 

Abs. 1 Satz 2 AO, sofern sie nicht im Wege der Mittelbeschaffung gemäß § 58 Nr. 1 AO 
tätig wird. Die Stiftung kann zur Verwirklichung des Stiftungszwecks Zweckbetriebe un-
terhalten. 

 
 

§ 4 
Stiftungsvermögen 

 
(1) Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung ihres Stiftungszwecks zu-

gewendete Stiftungsvermögen besteht aus der im Stiftungsgeschäft genannten Erst-
ausstattung. 

 
(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten. 
 
(3) Das Stiftungsvermögen darf umgeschichtet werden. Umschichtungsgewinne dürfen 

ganz oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden. 
 
(4) Zustiftungen sind, auch in der Form von Sachwerten, möglich. Über ihre Annahme 

entscheidet der Vorstand. 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
in Treuhänderschaft der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 

 

11 

§ 5 
Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen 

 
(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen 

sind im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften zeitnah zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks zu verwenden. Steuerrechtlich zulässige Rücklagen können gebildet wer-
den. Freie Rücklagen dürfen ganz oder teilweise dem Vermögen zugeführt werden. Im 
Jahr der Errichtung und in den drei folgenden Kalenderjahren dürfen die Überschüsse 
aus der Vermögensverwaltung (und die Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben) ganz oder teilweise dem Vermögen oder dem ungeschmälert zu erhaltenden 
Vermögen zugeführt werden. 

 
(2) Dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind Zuwendungen, die dazu durch die Zuwen-

dende/den Zuwendenden oder aufgrund eines zweckgebundenen Spendenaufrufs der 
Stiftung bestimmt sind. Zuwendungen von Todes wegen, die von der Erblasserin/vom 
Erblasser nicht ausdrücklich zur zeitnahen Erfüllung des Stiftungszwecks bestimmt 
sind, dürfen dem Vermögen zugeführt werden. 

 
 

§ 6 
Rechtsstellung der Begünstigten 

 
Den durch die Stiftung Begünstigten steht aufgrund dieser Satzung ein Rechtsanspruch auf 
Leistungen der Stiftung nicht zu. 
 
 

§ 7 
Zusammensetzung des Vorstandes 

 
(1) Die Stiftung hat einen Vorstand. Er besteht aus sieben Personen. Dem Vorstand gehö-

ren an: 
 

a) als geborenes Mitglied der Vorstandsvorsitzende der Hochschulgesellschaft Ost-
westfalen-Lippe e.V. als Vertreter der Stifterin, 
 

b) als geborenes Mitglied der Präsident der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe, 
 

c) als geborenes Mitglied der Präsident der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 
 

d) drei weitere gewählte Mitglieder aus dem Vorstand der Hochschulgesellschaft Ost-
westfalen-Lippe e.V., 

 
e) ein Vertreter des Treuhänders. 

 
(2) Die Amtszeit der gewählten Vorstandsmitglieder beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist 

zulässig. Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet nach Ablauf der Amtszeit. Die drei 
Mitglieder aus dem Vorstand der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V. wer-
den im Rahmen der Mitgliederversammlung der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-
Lippe e.V. gewählt und in den Stiftungsvorstand entsandt. Die gewählten Vorstands-
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mitglieder bleiben bis zur Wahl der Nachfolger im Amt. Das Amt eines Vorstandsmit-
gliedes endet im Übrigen bei Vollendung des 75. Lebensjahres, durch Tod oder durch 
Niederlegung, die jederzeit zulässig ist.  

(3) Der Stiftungsrat der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe entscheidet über die Ent-
sendung des Vertreters des Treuhänders. 

 
(4) Der Vorstandsvorsitzende der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V. ist Vor-

standsvorsitzender der Stiftung. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine(n) stellver-
tretende(n) Vorsitzende(n). 

 
(5) Bei vorzeitigem Ausscheiden von unter 1d) genannten Vorstandsmitgliedern werden 

ihre Nachfolger unverzüglich vom Vorstand der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-
Lippe e.V. für den Rest der Amtszeit durch Kooption bestellt.  

 
(6) Vorstandsmitglieder können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes von den anderen 

Vorstandsmitgliedern mit einer Mehrheit von ¾ der Mitglieder abberufen werden. Das 
betroffene Mitglied hat dabei kein Stimmrecht. 

 
 

§ 8 
Rechte und Pflichten des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand handelt durch seine Vorsitzende/seinen Vorsitzenden gemeinsam mit 

deren/dessen Vertreterin/Vertreter oder einem weiteren Mitglied. Bei Verhinderung 
der/des Vorsitzenden handelt deren/dessen Vertreterin/Vertreter gemeinsam mit ei-
nem weiteren Mitglied. 

 
(2) Der Vorstand hat im Rahmen des Stiftungsgesetzes und dieser Satzung die Erfüllung 

des Stifterwillens so wirksam wie möglich sicherzustellen. Seine Aufgabe ist insbeson-
dere 

 
a) über die Anlage des Stiftungsvermögens im Rahmen einer Anlagestrategie zu 

entscheiden. 

 
b) die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträgnisse des Stiftungsver-

mögens und der dem Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden Zuwendungen 
und Einnahmen. Gegen diese Entscheidungen steht dem Treuhänder ein Veto-
recht zu, wenn sie gegen die Satzung oder rechtliche oder steuerliche Bestim-
mungen verstoßen. 

 
c) die Beschlussfassung zur Änderung des Stiftungszwecks oder der Auflösung der 

Stiftung. 
 
(3) Der Vorstand wird vom Treuhänder nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich un-

ter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer 
Sitzung einberufen. Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn mindestens drei Mit-
glieder des Vorstands dies verlangen. Die Einberufung erfolgt in Textform. 
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(4) Über die Sitzungen sind Protokolle zu fertigen. Diese sind vom Vorsitzenden oder dem 
Stellvertreter zu unterschreiben, allen Mitgliedern des Vorstands zur Kenntnis zu ge-
ben und aufzubewahren. 

 

(5) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 

(6) Die Mitglieder des Vorstandes sind – vorbehaltlich der Regelung in § 10 Abs. 4 – grund-
sätzlich ehrenamtlich für die Stiftung tätig. Ihnen dürfen keine Vermögensvorteile zu-
gewendet werden. Die ihnen entstandenen angemessenen Auslagen und Aufwendun-
gen können nach Maßgabe eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses erstattet 
werden. Ein monetärer Ausgleich von Zeitaufwand darf nicht vorgenommen werden. 

 

(7) Die Mitglieder des Vorstandes sind zur gewissenhaften und sparsamen Verwaltung der 
Stiftung verpflichtet. 

 

(8) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandes haften nur für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit. 

 

(9) Die Stiftung kann zur Erledigung ihrer Aufgaben unentgeltlich oder entgeltlich Hilfsper-
sonen beschäftigen oder die Erledigung ganz oder teilweise auf Dritte übertragen. 

 

 
§ 9 

Beschlüsse 
 
(1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die 

Hälfte der Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend 
ist. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle Mitglieder anwesend sind und niemand 
widerspricht. 

 
(2) Sie beschließen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die Satzung 

nichts Abweichendes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der/des Vorsit-
zenden den Ausschlag, im Fall seiner/ihrer Abwesenheit die des/der stellvertretenden 
Vorsitzenden. Ein abwesendes Mitglied kann sich aufgrund einer schriftlichen Erklä-
rung gegenüber dem jeweiligen Stiftungsorgan durch ein anwesendes Mitglied vertre-
ten lassen. 

 
(3) Wenn kein Mitglied des Vorstands widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen 

oder fernmündlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Im schriftlichen Verfahren gilt 
eine Äußerungsfrist von zwei Wochen seit Absendung der Aufforderung zur Abstim-
mung.  

 
(4) Beschlüsse, die die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern, die eine 

Änderung des Stiftungszwecks oder die Auflösung der Stiftung betreffen, können nur 
auf Sitzungen gefasst werden. 

 
(5) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen ¾ der Stimmen der Vorstandsmitglie-

der, darunter die Stimme des Treuhänders. 
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§ 10 

Aufgaben des Treuhänders 
 
(1) Der Treuhänder verwaltet das Stiftungsvermögen getrennt von seinem Vermögen, 

übernimmt die Verwaltung der Stiftung einschließlich der Buchführung und der Erstel-
lung der Jahresrechnung, sowie die Vergabe der Stiftungsmittel im Rahmen der Be-
schlüsse des Vorstands gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung. 

 
(2) Der Treuhänder legt dem Vorstand jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres die Jah-

resrechnung vor und berichtet über die Vermögensanlage und die Mittelvergabe der 
abgelaufenen Periode. 

 
(3) Im Rahmen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sorgt der Treuhänder in Ab-

stimmung mit dem Vorstand für eine angemessene Publizität der Stiftungsförderun-
gen. 

 
(4) Der Treuhänder erhält für seine Verwaltungsleistungen von der Stiftung ein Entgelt. 

Näheres regelt der Treuhandvertrag. 
 
 

§ 11 
Satzungsänderung 

 

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhält-
nisse geboten erscheinen. Sie dürfen die Steuervergünstigung der Stiftung nicht beein-
trächtigen oder aufheben. 

 

(2) Wenn aufgrund einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse die Erfüllung des 
Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll erscheint, können der Vorstand und Treuhänder 
gemeinsam den Stiftungszweck ändern oder einen neuen Stiftungszweck beschließen. 
Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von jeweils ¾ der Mitglieder des Vorstandes. Der 
neue Stiftungszweck muss ebenfalls steuerbegünstigt sein. 

 
 

§ 12 
Auflösung der Stiftung/Zusammenschluss 

 
Der Vorstand kann in Abstimmung mit dem Treuhänder mit einer Mehrheit von ¾ seiner 
Mitglieder die Auflösung der Stiftung oder den Zusammenschluss mit einer oder mehreren 
anderen steuerbegünstigten Stiftungen beschließen, wenn die Umstände es nicht mehr 
zulassen, den Stiftungszweck dauernd und nachhaltig zu erfüllen und auch die nachhaltige 
Erfüllung eines nach § 11 Abs. 2 geänderten oder neuen Stiftungszwecks nicht in Betracht 
kommt. Die durch den Zusammenschluss entstehende neue Stiftung muss ebenfalls steu-
erbegünstigt sein. 
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§ 13 
Vermögensanfall 

 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwe-
cke fällt das Vermögen der Stiftung an die Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V. 
oder seinem Rechtsnachfolger. 
 
 

§ 14 
Stellung des Finanzamts 

 
Unbeschadet der sich aus dem Stiftungsgesetz ergebenden Genehmigungspflichten sind 
Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung der Stiftung dem zuständi-
gen Finanzamt anzuzeigen. Bei Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung betreffen, 
ist zuvor eine Stellungnahme des Finanzamtes zur Steuerbegünstigung einzuholen. 
 
 
Lemgo, den ...................................... Detmold, den ...................................... 
 
 
 
 
............................................. .................................................. 
Prof. Dr. Andreas Niegel Dr. Axel Lehmann 
Vorstandsvorsitzender Stiftungsratsvorsitzender 
Hochschulgesellschaft OWL e.V. Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
 
 
  ..................................................................... 
  
 Dr. Albert Hüser 
 Kuratoriumsvorsitzender 
 Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
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Felix-Fechenbach-Str. 5 

32756 Detmold 

05231 / 62-596 
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